
Rechtliche Hinweise und allgemeine Informationen Amateurfunk-Zubehör

Dieses Amateurfunk-Zubehörteil ist in Deutschland ausschließlich für die Verwendung
durch Funkamateure im Sinne von § 1 des Gesetzes über den Amateurfunk (BGBL, Teil
III, Nr. 9022-1) bestimmt.

Lizenzierte Funkamateure dürfen dieses Gerät auschließlich auf dem Amateurfunk
zugewiesenen Frequenzen und entsprechend der jeweiligen Lizenzklasse benutzen.
Für die Einhaltung der für den Personenschutz festgelegten Höchstwerte der
Strahlungsleistung und der daraus resultierenden Schutzabstände ist der betreibende
Funkamateur selbst verantwortlich ist.

Für andere Zwecke darf dieses Gerät keineswegs benutzt werden, weder durch
Funkamateure noch durch andere Personen. Beachten Sie auch die unterschiedlichen
Regelungen für den Amateurfunkdienst in anderen Ländern.

Konformität mit geltenden Normen und Gesetzen:

Dieses Amateurfunk-Zubehörteil entspricht den Schutzforderungen der EG-Direktive
89/336/EWG (EMV) und des deutschen EMV-Gesetzes in der jeweils gültigen Fassung.
Es erfüllt die technischen Forderungen des harmonisierten Europastandard EN 301489-15 für
Amateurfunkgeräte und -Zubehör, wenn es wie im folgenden Abschnitt beschrieben, verwendet
wird.

Das Funkgerät und alle eventuell nach- oder vorgeschalteten Zubehörbaugruppen und -Teile
müssen so betrieben werden, daß auch in der Gesamtkonfiguration die Schutzforderungen der
EMV- Direktive 89/336 EWG bzw. des nationalen EMV-Gesetzes eingehalten werden.
Leistungsverstärker-Baugruppen und automatische Antennenschalter benötigen zur
Einhaltung der europäischen Norm EN 301489-15 bzw. der nationalen
Amateurfunkbestimmungen je nach Konfiguration der Gesamtanlage die Kombination
mit Anpaßfiltern bzw. zusätzlichen Oberwellenfiltern, wie TVI 300, Artikel-Nr. 70300. Der
betreibende Funkamateur ist selbst dafür verantwortlich, daß auch die individuelle
Gesamtkonfiguration die Bestimmungen einhält.
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